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nn Die Verwaltung muss bis auf wenige Ausnahmen ihr Selbstverständnis als obrigkeitlich vollziehende 

Gewalt aufgeben und sich stattdessen zum modernen Dienstleister entwickeln, und zwar zum Dienst-
leister für den Bürger, für Wirtschaftsunternehmen und andere gesellschaftliche Einrichtungen ebenso 
wie für Behörden untereinander. 

nn Die Verwaltung wird nicht mehr auf Antrag tätig und bescheidet, sondern sie bietet aktiv ihre Leis-
tungen an, berät Partner zu Lösungsmöglichkeiten, nimmt Aufträge entgegen und liefert adressatenge-
rechte Produkte. 

nn Die Orientierung am Dienstleistungs- und Qualitätsgedanken bedeutet die Einführung von betriebs-
wirtschaftlichen Instrumenten und unternehmerischer Führung in Behörden. 

nn Die Behördenstrategie muss darauf ausgerichtet sein, die angestrebte Wirkung in Staat und Gesell-
schaft durch optimalen Einsatz von Ressourcen, durch ein qualitätsorientiertes und qualifizierendes 
Personalmanagement und durch schlanke, transparente Prozessgestaltung unter weitestgehender Nut-
zung der Informations- und Telekommunikationstechnik zu realisieren. 

nn Die öffentliche Verwaltung, ihre Behörden und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihre ob-
rigkeitlichen Denkstrukturen ablegen, den Verwaltungsexternen nicht mehr als zu regulierendes Objekt 
betrachten, sondern als Subjekt, das bereit ist, eigene Leistungen mitwirkend einzubringen, und dem 
Dienstleistungen angeboten werden. 

nn Der Verwaltungsexterne kann zugleich als natürliche oder juristische Person hoheitlichem Staatshan-
deln unterworfen und in einer Parallelsituation Kunde/ Auftraggeber oder Partner sein. 

nn Der Budgetverantwortliche kann nicht nur entscheiden, Mittel abzuziehen oder neue Aufgaben ohne 
Mittel in Auftrag zu geben mit der Maßgabe, dass das Defizit zu erwirtschaften ist. Mit solchen Ent-
scheidungen muss nunmehr immer die Entscheidung verbunden sein, welche Verwaltungsleistungen 
qualitativ und/ oder quantitativ reduziert werden sollen. 

nn Die in einer Behörde arbeitenden Menschen sind die Leistungsträger und damit das Vermögen der Or-
ganisation. Das Personalmanagement wird zum Wertschöpfungszentrum. 

nn Es wird überlegt, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung organisatorisch in einer Stelle 
zusammenzufassen, um so die Kommunikation und die Vernetzung der Prozesse zu gewährleisten. 

nn In einem flexiblen Besoldungs- und Vergütungssystem könnten hervorragende Leistungen besser be-
zahlt werden als durchschnittliche Führungsleistungen. 
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nn Der zentrale Personalmanager setzt die strategischen Ziele einer Behörde in eine Personalstrategie um. 

Der Personalentwickler ist die operative Führungskraft vor Ort. 

nn Das Controlling soll zu einer systematischen Schwachstellenanalyse genutzt werden, um so Vorschläge 
für Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. 

nn Bei Bewerbungsverfahren sollen die Gruppen potenzielle Führungskräfte, Spezialisten für besondere 
Fachaufgaben und die Mehrheit der anderen gebildet werden und gemäß ihren Fähigkeiten gefördert 
werden. 

 

I. Qualität in der öffentlichen Verwaltung – ist das etwas Neues? 

Die Diskussion der letzten Jahre um Qualität 

und Qualitätsmanagement in der öffentlichen 

Verwaltung könnte den Eindruck erwecken, als 

habe dieses Thema im vergangenen Jahrhun-

dert keine Rolle gespielt. Die Entdeckung der 

Qualität für die öffentliche Verwaltung scheint 

demnach auch die Initialzündung für eine um-

fassende Verwaltungsreform zu sein. 

Tatsächlich ging es Max Weber bei der Ent-

wicklung seines Bürokratiemodells um nichts 

anderes, als um Qualität und Qualitätsmanage-

ment, selbstverständlich im Kontext seiner Zeit. 

Dazu gehörten ein vom Obrigkeitsgedanken ge-

prägtes gesellschaftliches Umfeld und eine un-

einheitliche Verwaltungstradition, deren Ent-

scheidungen sich eher an der gesellschaftlichen 

Stellung des Betroffenen ausrichteten als am 

Gedanken der Gleichbehandlung. Elemente wie 

Einheit der Verwaltung, unparteiische Amtsfüh-

rung, Ordnungsmäßigkeit, Hierarchie und Dienst-

weg, Aktenmäßigkeit und Schriftlichkeitsprin-

zip, Verrichtungsspezialisierung, Personal als „le-

bende Maschine“ bedeuteten daher einen ent-

scheidenden Schritt für die Qualität der öffentli-

chen Verwaltung. Heute können wir den damit 

verbundenen Wandel in der Diskussion mit Ver-

waltungsspitzen der mittel- und osteuropäischen 

Länder nachvollziehen, die sich um Anschluss 

an Europa und westliche Verwaltungskultur be-

mühen. Ihre strategischen Überlegungen zur Ver-

waltungsreform gehen nämlich dahin, in einem 

ersten Schritt das Bürokratiemodell Max Webers 

flächendeckend einzuführen und erst von dieser 

sicheren Basis aus weitere Reformschritte in 

eine moderne Verwaltung zu unternehmen. 

Qualität und Qualitätsmanagement waren 

also schon bisher tragende Leitgedanken der 

öffentlichen Verwaltung und haben unbe-

streitbar zu guten Ergebnissen geführt. Al-

lerdings hat sich dieses Selbstbewusstsein ei-

ner qualitativ hochwertigen Verwaltung so 

verfestigt, dass Änderungen in Wirtschaft 

und Gesellschaft nicht mitvollzogen, mögli-

cherweise sogar nicht einmal wahrgenom-

men wurden. Das Beharrungsvermögen war 

so stark, dass Modernisierungsansätze für ei-

ne Regierungs- und Verwaltungsreform der 

siebziger Jahre in der Theorie stecken blie-

ben, weil die Praxis eine Notwendigkeit zur 

Veränderung nicht anerkannte. Erst leere 

Kassen und die dynamische Entwicklung der 

Informationstechnik gaben der öffentlichen 

Verwaltung Anlass, sich zu öffnen und über 

eine neue Qualität der Verwaltungsarbeit in 

der Praxis nachzudenken und die Ergebnis-

se auch umzusetzen. 
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Für Behörden, die sich mit Verwaltungsre-

form befassen, sind Qualität und Qualitäts-

management inzwischen gängige Begriffe. Bei 

genauerer Betrachtung ist jedoch festzustel-

len, dass vielfach nicht klar ist, um welche 

Qualität es eigentlich geht. 

II. Verwaltungsreform oder Verwaltungsevolution mit Qualitätsmanagement 

Qualitätsmanagement bietet der öffentlichen Ver-

waltung neue Möglichkeiten, die notwendige 

wichtige Position im Zusammenwirken mit Ge-

sellschaft und Wirtschaft einzunehmen. Dem 

Qualitätsmanagement immanent ist die ständig 

lernende und sich weiterentwickelnde Verwal-

tung. Damit kann eine Verwaltungsreform in 

Form eines einmaligen Aktes – vergleichbar der 

Einführung des Bürokratiemodells – mit anschlie-

ßender langjähriger Bewegungslosigkeit verhin-

dert werden. Es gilt also, zunächst in einer kraft-

vollen Verwaltungsreform, Qualitätsmanage-

ment als Standard-Führungsstrategie einzu-

führen. Diese Reform wird dann zwangsläufig in 

eine Evolution der Verwaltungsarbeit im Gleich-

takt mit Entwicklungen der Wirtschaft und der 

Gesellschaft übergehen. Dieser Prozess bedeu-

tet nicht, dass sich die öffentliche Verwaltung 

lediglich an äußere Entwicklungen anpasst, sie 

wird vielmehr – in angemessenem Rahmen und 

abgestimmt – auch gestaltend tätig sein. Ver-

walten wird zunehmend als Gestalten verstan-

den. 

1. Um welche Qualität geht es eigentlich? 

Ausgehend von diesen Überlegungen kann sich 

die angestrebte Qualität nicht darauf beschrän-

ken, rechtlich richtige und, als einzige Neuerung, 

bürger- oder adressatenfreundliche Verwaltungs-

entscheidungen zu produzieren. Bei unveränder-

ter Verfolgung des Rechtmäßigkeitsgrundsatzes 

als alles beherrschende Leitlinie der öffentlichen 

Verwaltung müssen Verwaltungsentscheidun-

gen vor allem gerichtssicher sein, d.h. die Ver-

waltung muss am Ende Recht behalten. Als 

Neuerung bliebe nur ein neues Gewand in Ges-

talt einer „bürgernahen Verwaltungssprache“. 

Der neue Qualitätsinhalt muss viel weiterrei-

chen, damit die Qualität der Verwaltungsarbeit 

den Anforderungen an eine moderne Verwal-

tung gerecht werden kann. Um diese neue Art 

von Qualität zu erreichen, muss die Verwal-

tung bis auf wenige Ausnahmen ihr Selbst-

verständnis als obrigkeitlich vollziehende 

Gewalt aufgeben und sich stattdessen zum 

modernen Dienstleister entwickeln, und zwar 

zum Dienstleister für den Bürger, für Wirt-

schaftsunternehmen und andere gesellschaft-

liche Einrichtungen (dritter Sektor) ebenso 

wie für Behörden untereinander. Wichtigste 

Folge dieses Wandels ist, dass aus der Hol-

schuld eine Bringschuld wird. Die Verwal-

tung wird nicht mehr auf Antrag tätig und 

bescheidet, sondern sie bietet aktiv ihre Leis-

tungen an, berät Partner zu Lösungsmög-

lichkeiten, nimmt Aufträge entgegen und lie-

fert adressatengerechte Produkte. Es geht 

nicht mehr darum, die für die Aufgabenerfüllung 

zur Verfügung gestellten Ressourcen zu ver-

brauchen und gegebenenfalls mehr zu fordern 

(Inputorientierung). Eine „dienstleistende“ Ver-

waltung bietet Produkte mit vorher definierten 

Kosten und Qualitätsmerkmalen an. Solche 

Merkmale können z.B. sein: schnell, preisgüns-
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tig, verständlich, transparent, praktikabel, 

berechenbar, hilfreich, förderlich, richtig und 

natürlich nach wie vor auch rechtmäßig. Das 

Produkt gibt damit Auskunft darüber, ob in der 

Behörde das „richtige“ Qualitätsverständnis vor-

handen ist, d.h. die nach außen gerichtete Qua-

lität das Verwaltungshandeln bestimmt. Intern 

bedeutet dies, dass Qualität tatsächlich gema-

nagt werden muss. Das heißt, Qualitätsziele sind 

zu definieren, das Personal wird von der leben-

den Maschine zum aktiven Leistungsträger und 

Garanten der Qualität, Aufbauorganisation und 

Prozesse sind so einzurichten, dass die gefor-

derte schnelle und wirtschaftliche/preisgünstige 

Erarbeitung von Produkten möglich ist, ein um-

fassendes Controlling mit z.B. Kosten- und Leis-

tungsrechnung, Mitarbeiter- und Kundenbefra-

gungen gibt Auskunft über den Zielerreichungs-

grad und über Schwachstellen mit Angeboten 

für steuernde Entscheidungen. Zusammenfas-

send bedeutet die Orientierung am Dienst-

leistungs- und Qualitätsgedanken die Ein-

führung von betriebswirtschaftlichen Instru-

menten und unternehmerischer Führung in 

Behörden. Letztlich fordert Qualitätsmanage-

ment in einer sich ständig wandelnden Umwelt, 

dass die Behörde Personal, Prozesse und Res-

sourcen so flexibel entwickelt, gestaltet und ein-

setzt, dass jederzeit neue oder veränderte Pro-

dukte in der jeweils gewünschten Qualität gelie-

fert werden können. So wird die Behörde wett-

bewerbsfähig und für alle Adressaten ein inte-

ressanter Partner. 

2. Im Focus: Ziele und Wirkungen 

Es ist deutlich geworden, dass Qualitätsmanage-

ment an erster Stelle Ziele braucht. Allein mess-

bar definierte Ziele bestimmen das Maß der zu 

erreichenden Qualität. Dabei muss bewusst sein, 

dass es nicht um die beste Qualität geht, son-

dern um die bestmögliche Qualität. Verschie-

dene Qualitätsziele stehen nämlich in einem ge-

genseitigen Abhängigkeitsverhältnis und bedin-

gen damit die Qualität. Wird z.B. eines der 

Zielfelder Wirtschaftlichkeit, Adressatenorien-

tierung, Mitarbeiterorientierung, Prozessorien-

tierung überbetont, so wird dies zu einer Beein-

trächtigung der übrigen Zielfelder führen. Das 

kann durchaus gewollt sein, muss dann aber in 

der übergreifenden Ziel- und Qualitätsdefinition 

auch so festgelegt werden. Kürzt man z.B. die 

Ressourcen mit dem Ziel größerer Wirtschaft-

lichkeit, so wird sich dies auf die Prozesse (ggf. 

mangelnder IT-Einsatz), auf Personal (Anzahl 

und Qualifizierung) und letztlich auf die Adres-

saten (Produkte in nicht mehr zufriedenstellen-

der Qualität) auswirken usw. 

Es entstehen zwei miteinander verbundene Ziel-

pyramiden. Die eine Zielpyramide behandelt die 

zeitliche Geltungsdauer mit langfristigen, mit-

telfristigen und kurzfristigen Zielen. Die andere 

Pyramide betrachtet Inhalte und Kompetenzen 

von strategischen Zielen über taktische Ziele zu 

operativen Zielen. Alle Ziele sind den äußeren 

Anforderungen entsprechend einem ständigen 

Wandel unterworfen, müssen also zur gegebe-

nen Zeit für alle Beteiligten erkennbar und ver-

bindlich neu definiert werden. Dies trifft auf die 

strategischen, langfristigen Ziele als sichere 

Handlungsbasis eher selten zu; die taktischen 

und mittelfristigen Ziele müssen demgegenüber 

schon in kürzeren, überschaubaren Zeiträumen 

aktualisiert werden. Die operativen und kurz-

fristigen Ziele gilt es, hochflexibel im Jahres-

rhythmus oder bei Bedarf in noch kürzeren Ab-

ständen anzupassen. 

Die Zielorientierung allein genügt jedoch nicht 

für ein Qualitätsmanagement. Im Gegenteil könn-

te dies zu einer neuen Art von Inputorientierung 
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und Selbstbeschäftigung der Verwaltung füh-

ren. Bei der Zieldefinition ist daher immer auch 

zu überlegen, was die Zielerreichung im Außen-

verhältnis bewirken soll. Erst wenn das erreich-

te Ziel die beabsichtigte Wirkung zeitigt, erfüllt 

sich das Qualitätsmanagement. So gesehen ist 

Qualitätsmanagement lediglich der Hebel, durch 

den Veränderungen in Staat und Verwaltung, 

in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, beim ein-

zelnen Bürger herbeigeführt werden können. 

2.1 Der aktivierende Staat „Moderner 

Staat – Moderne Verwaltung“ als Ziel-

vorgabe für die öffentliche Verwaltung 

Die Bundesregierung hat in ihrem Programm 

„Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ für 

die Bundesverwaltung eine Zielorientierung vor-

gegeben. In dem übergeordneten Zielfeld der 

Verantwortungsverteilung auf die verschiede-

nen Verwaltungsebenen, aber auch auf Unter-

nehmen, gesellschaftliche Gruppen und nicht 

zuletzt die Bürgerinnen und Bürger in einem 

partnerschaftlichen Verhältnis erscheint die For-

derung nach einer leistungsstarken, kostengüns-

tigen und transparenten Verwaltung als ange-

messen. Als operativer Weg dahin wird ein um-

fassendes Qualitätsmanagement gesehen, das die 

Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumen-

te, die Prozessoptimierung unter verstärktem 

Einsatz der Informationstechnik und auch alle 

Aktivitäten zum e-Government fördert. Das 

qualitätsorientierte Personalmanagement ist na-

turgegeben ebenfalls Gegenstand des Qualitäts-

managements. Ihm wird aber eine so hohe Be-

deutung zugemessen, dass dem Thema „moti-

vierte Beschäftigte“ ein eigener Reformbereich 

gewidmet wird mit den Themen Personalent-

wicklung, höhere Eigenverantwortung und 

Selbstbestimmung. 

Für die Umsetzung des Programms und die 

Steuerung des Modernisierungsfortschritts ist 

eine Projektorganisation mit einem Staatssekre-

tärausschuss und einer Stabsstelle Moderner 

Staat eingerichtet. Allerdings sollte es vorrangi-

ges Anliegen jeder Bundesbehörde sein, in Er-

kenntnis der Notwendigkeit der Verwaltungs-

reform, die Realisierung der Programmziele aus 

eigenem Antrieb proaktiv voranzutreiben. 

2.2 Wirkung einer modernern Verwaltung 

in Staat und Gesellschaft 

Das Leitbild des aktivierenden Staates geht 

weit über eine reine Binnenreform der öffentli-

chen Verwaltung hinaus. Das Programm ist in 

allen seinen Teilen in den größeren Rahmen der 

Staatsreform in Richtung auf den aktivierenden 

Staat zu verstehen. Die Staatsziele des Art. 20 

GG „demokratischer, sozialer Bundesstaat“ wer-

den gleichsam durch neue Handlungsformen 

präzisiert, so wie die politischen, wirtschaftli-

chen und gesellschaftlichen Entwicklungen in 

Deutschland, Europa und der Welt (Globalisie-

rung) es erfordern. Der einleitende Satz des 

Programms „Ziel der Bundesregierung ist es, 

Staat und Verwaltung dem gewandelten Staats-

verständnis und den sich verändernden Aufga-

ben von Regierung und Verwaltung anzupas-

sen“ ist allerdings irreführend. Es wird nämlich 

nicht nur eine Anpassung angestrebt, sondern 

vor allem eine zukunftsweisende Perspektive für 

Unternehmen, gesellschaftliche Gruppen, Bür-

gerinnen und Bürger und die verschiedenen 

Verwaltungsebenen, sich aktiv am Staatsgesche-

hen und der Zukunftsgestaltung zu beteiligen. 

Das ist in dieser extensiven Form neu und er-

fordert nicht nur eine einseitige Reform des 

Staats- und Verwaltungshandelns, sondern auch 

eine Verständnis- und Verhaltensänderung der 

nun als Partner verstandenen Beteiligten. Alle 
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beschriebenen Ziele sind daher darauf angelegt, 

entsprechende Wirkungen bei den Partnern zu 

erreichen. Das heißt Öffnung der Verwaltung, 

Transparenz des Verwaltungshandelns, De-

legation von Aufgaben und Verantwortung. 

Partnerschaften zielen darauf ab, dass Staat und 

Verwaltung nicht mehr als eine fremde, eher 

abweisende Größe gesehen werden. Ein part-

nerschaftliches Miteinander soll bewirken, dass 

die Beteiligten sich als integrativer Bestandteil 

verstehen und sich durch eigenes Engagement 

mit der staatlichen Entwicklung identifizieren. 

Erst durch eine solche Wirkungsorientierung 

erhält die verwaltungsinterne Reform mit Qua-

litätsmanagement, Personalentwicklung, e-Go-

vernment, Wirtschaftlichkeit Sinn und Gehalt. 

Umgekehrt müssen die Behörden also bei jeder 

Reformmaßnahme darüber nachdenken, welche 

Wirkungen bei den Partnern innerhalb und au-

ßerhalb der Verwaltung erreicht werden sollen. 

III. Behördenstrategien und künftige Positionierung 

Die Behörden stehen damit vor neuen und an-

spruchsvollen Herausforderungen strategischer 

Art. Der Kampf um mehr Stellen, Personal und 

Finanzen mit dem Ziel, dadurch die Bedeutung 

der Behörde hervorzuheben und die Aufgaben 

ordnungsgemäß, dabei aber kommod wahrzu-

nehmen, geht in die falsche Richtung. Es gilt 

jetzt, die Behörde im Gefüge der Verwaltung 

und im Verhältnis zu verwaltungsexternen Part-

nern zukunfts-, d.h. wirkungsorientiert zu posi-

tionieren. Die Behördenstrategie muss darauf 

ausgerichtet sein, die angestrebte Wirkung 

in Staat und Gesellschaft durch optimalen 

Einsatz von Ressourcen, durch ein quali-

tätsorientiertes und qualifizierendes Perso-

nalmanagement und durch schlanke, trans-

parente Prozessgestaltung unter weitestge-

hender Nutzung der Informations- und Tele-

kommunikationstechnik zu realisieren. 

1. Aufgabenstellung 

Strategische Überlegungen dieser Art geben An-

lass, die Aufgabenstellung einer Behörde aus 

einem anderem Blickwinkel neu zu bewerten. 

Die juristische Dominanz in der öffentlichen 

Verwaltung, die sich allein an dem Auftrag des 

Gesetzgebers und bestenfalls an der ratio legis 

orientiert, wird auf das unbedingt notwendige 

Maß zurückgeführt. Stattdessen wird die Be-

hörde ihre Leistungen und ihr Leistungsvermö-

gen, ähnlich wie ein Unternehmen, das den Be-

dürfnissen des Marktes folgt, in den Dienst der 

jeweiligen Partner stellen. Ziel dieser neuen 

Handlungsweise ist es, beim Leistungsadressa-

ten einen Mehrwert zu bewirken. Art und Be-

deutung der Aufgaben werden sich also – ge-

messen an den staatlichen und gesellschaftlichen 

Interessen – in ständigem Wandel befinden und 

bedürfen dementsprechend einer immer neuen 

Definition und Bewertung. Wenn die Partner 

der öffentlichen Verwaltung deren Leistungen 

aktiv mitgestalten, kann dies zu einer neuen 

Aufgabenverteilung zwischen Verwaltung und 

Privaten und damit zu größerer Wirtschaftlich-

keit und besserer Wirkung der Arbeitsergebnis-

se führen. Voraussetzung dafür ist, dass die 

öffentliche Verwaltung, ihre Behörden und 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 

obrigkeitlichen Denkstrukturen (selbst Leis-

tungen werden gewährt) ablegen, den Ver-

waltungsexternen nicht mehr als zu regulie-
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rendes Objekt betrachten, sondern als Sub-

jekt, das bereit ist, eigene Leistungen mitwir-

kend einzubringen, und dem Dienstleistun-

gen angeboten werden. 

2. Bürger? Kunden? Partner? Adressaten? 

von Verwaltungshandeln 

Wie schwer es den Verwaltungen gefallen ist, in 

diese ungewohnte Gedankenwelt einzutauchen, 

zeigt die Diskussion darüber, ob der Bürger nun 

Kunde ist, ob Bürger oder Unternehmen Part-

ner des Verwaltungshandelns sein können oder 

ob man eher nur noch neutral und wertungsfrei 

von Adressaten sprechen soll. Der Dienstleis-

tungsgedanke legt nahe, den Bürger oder das 

Unternehmen als Auftraggeber von Dienstleis-

tungen der öffentlichen Verwaltung zu verste-

hen und nicht mehr davon auszugehen, dass der 

Gesetzgeber allein Aufträge verteilt. 

Letztendlich wird man keinen einheitlichen Be-

griff für das jeweilige Gegenüber der Verwal-

tung finden. Der Bürger bleibt Bürger mit allen 

staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten. Den 

Kunden im Sinne der Wirtschaft, um dessen 

Kaufkraft zur Maximierung des Unternehmens-

vermögens geworben wird, kann die Verwal-

tung nicht haben. Aber auch eine Partnerschaft, 

die eine gleichberechtigte Interessenvertretung 

auf gleicher Augenhöhe bedeutet, ist für die 

Verwaltung nicht immer möglich. Ebenso kann 

sich die Verwaltung nicht allein an Aufträgen 

Verwaltungsexterner ausrichten. Bleibt der farb-

lose und damit wenig taugliche Begriff des 

Adressaten. 

Tatsächlich kommt es aber auf die Auswahl und 

Festlegung eines einheitlich zu verwendenden 

Begriffs gar nicht an. Wichtig ist die Rolle, in 

der Menschen und Institutionen der Verwaltung 

entgegentreten. Wie ein Unternehmen gegen-

über dem anderen Unternehmen zugleich 

Wettbewerber, Kunde, Dienstleister und 

Partner sein kann und danach sein jeweili-

ges Verhalten bestimmt, kann der Verwal-

tungsexterne als natürliche oder juristische 

Person hoheitlichem Staatshandeln unterwor-

fen und zugleich in einer Parallelsituation 

Kunde/Auftraggeber oder Partner sein. Al-

lerdings wird nach modernem Verständnis nicht 

mehr ein allein obrigkeitliches oder Leistung ge-

währendes Verhalten der Verwaltung angemes-

sen sein. So wird eine moderne Verwaltung i.S.d. 

aktivierenden Staates auch bei hoheitlichem Han-

deln den Dienstleistungsgedanken so weit wie 

möglich realisieren. 

Eine Behörde hat zusätzlich zu beachten, dass 

sie mit ein und derselben Handlung den Interes-

sen verschiedener Kunden/Auftraggeber/Partner 

in ausgewogener Form gerecht werden muss. 

Das sind der Gesetzgeber, die politischen Vor-

gaben der Regierung, Aufträge der führenden 

Behörde/Stelle, andere Behörden, auf deren Zu-

sammenarbeit sie angewiesen ist und ein oder 

mehrere Verwaltungsexterne. 

Die Behörde sollte sich für alle als Dienstleister 

verstehen, der anspruchsvolle Dienstleistungen 

anbietet, damit er ein interessanter und gefrag-

ter Partner wird und letztlich gestaltend wirken 

kann. 

3. Neue Wirtschaftlichkeit 

Der Wandel von der herkömmlichen Behörde 

zur modernen Dienstleistungsbehörde führt eine 

für Behörden neue Wirtschaftlichkeit mit sich. 

Seit eh und je hat die Bundeshaushaltsordnung 

und schon davor die Reichhaushaltsordnung ge-

fordert, dass bei Aufstellung und Ausführung 

des Haushalts die Grundsätze der Wirtschaft-

lichkeit und Sparsamkeit zu beachten sind. Das 
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war allerdings auf die inputorientierte, reine 

Einnahmen/Ausgabenrechnung bezogen. Jetzt 

wird es notwendig, wirtschaftlich im eigentli-

chen Sinne zu handeln, d.h. die Kosten der Ver-

waltungsleistungen festzustellen, sie in Relation 

zur Qualität und zu den Wirkungen zu stellen 

und Finanzressourcen je nach Bedarf flexibel 

einzusetzen. 

3.1 Budget 

Für diese neue Wirtschaftlichkeit bewähren sich 

in der Bundesverwaltung die Instrumente einer 

flexiblen Haushaltsführung mit weitgehender 

Aufhebung des Jährlichkeitsprinzips bei der 

Haushaltsausführung, mit umfangreichen De-

ckungsmöglichkeiten zwischen Titeln und Haupt-

gruppen. Im Ergebnis wird man dazu kommen 

müssen, dass sich die Haushaltsansätze nicht 

mehr an den Ist-Ergebnissen des Vorjahres aus-

richten, sondern an den festgestellten Produkt-

kosten. Wenn aufgrund der Behördenziele die 

Merkmale der angebotenen Leistungen definiert 

werden, dann müssen die schon vorher nach-

weisbar notwendigen Mittel zur Verfügung ge-

stellt werden. Eine Einsparung von Mitteln kann 

auch eine vorausberechenbare Qualitätseinbuße 

bedeuten. Es wird also nicht mehr ausreichen, 

dass der Budgetverantwortliche entscheidet, 

Mittel abzuziehen oder neue Aufgaben ohne 

Mittel in Auftrag zu geben mit der Maßga-

be, dass das Defizit zu erwirtschaften ist. 

Mit solchen Entscheidungen muss nunmehr 

immer die Entscheidung verbunden sein, wel-

che Verwaltungsleistungen qualitativ und/ 

oder quantitativ reduziert werden sollen. 

3.2 Prozesse 

Durch die neue Wirtschaftlichkeit sind die Pro-

zesse in den Mittelpunkt des Interesses getreten. 

Die eingeschliffenen Verwaltungsabläufe auf den 

hierarchischen Dienstwegen sind unter Kosten-

gesichtspunkten höchst unwirtschaftlich. Jetzt 

ist der kürzeste Weg vom Auftrag zum Pro-

dukt gefragt. Jede Bearbeitungsstation muss zu 

einer messbaren Wertschöpfung führen. Teure 

Transport- und Liegezeiten sind zu reduzieren, 

die Gesamtbearbeitungszeiten zu verkürzen. 

Routinen werden vom Menschen weg auf den 

Computer verlagert, Menschen tun nur noch 

das, was der Computer nicht kann. Schließlich 

muss ein Rahmen vorhanden sein, der es erlaubt, 

Prozesse je nach Fallgestaltung flexibel zu ges-

talten. Dementsprechend hat die Bundesregie-

rung die Gemeinsame Geschäftsordnung (GGO) 

neu gestaltet und um eine GGO-IT erweitert. 

Damit verfügt die Bundesverwaltung über einen 

Rahmen, der eine kompatible Prozessgestaltung 

sicherstellt und zugleich Raum für flexible, an-

passungsfähige Prozessoptimierung lässt. 

3.3 Marketing 

Dienstleistungsorientierung und neue Wirtschaft-

lichkeit haben die Behörden vor eine vollkom-

men neue Herausforderung gestellt: den Wett-

bewerb. Behörden vergleichen ihre Leistungen 

in Benchmarkingringen untereinander, nicht zu-

letzt, um Aufträge auf sich zu ziehen. Die stän-

dige Frage nach Privatisierung von Verwal-

tungsleistungen treibt Behörden schon aus Da-

seinsängsten in den Wettbewerb. Sie sind ge-

zwungen, zu zeigen, dass sie bei hoher fachli-

cher Kompetenz ebenso wirtschaftlich oder so-

gar günstiger arbeiten können wie private Un-

ternehmen. So stellen Behörden – vor wenigen 

Jahren noch unvorstellbar – ihre Leistungen auf 

Kongressen und Tagungen, Messen, in Hoch-

glanzbroschüren und nicht zuletzt im Internet 

vor. Der Dienstleister öffentliche Verwaltung hat 
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erkannt, was im Wettbewerb unabdingbar ist: 

ein wirkungsvolles Marketing. 

4. Das Behördenvermögen „Personal“ 

Wenn ein Unternehmen oder eine Behörde im 

Budget prüft, wo die meisten Kosten entstehen, 

so fällt ganz schnell das Personal als größter 

Kostenverursacher auf. Was liegt da näher, als 

über Möglichkeiten der Personalreduzierung 

nachzudenken und es dann vielfach per Rasen-

mähermethode auch zu tun. Gleichzeitig wird 

in Vorträgen oder Aufsätzen zum IT-Einsatz 

oder zu modernen Organisations- und Manage-

mentansätzen darauf hingewiesen, dass das al-

les natürlich nicht ohne das Personal möglich 

sei und dass man deshalb das Personal aktiv be-

teiligen müsse. Solche Pflichtsätze wirken ange-

sichts der Rasenmähermethode bei Personalein-

sparungen wie wenig überzeugende Lippenbe-

kenntnisse. Das Personal darf nicht länger als 

ein lästiger Kostenfaktor betracht werden, den 

es zu minimieren gilt. Die im Unternehmen 

oder in einer Behörde arbeitenden Menschen 

sind vielmehr die Leistungsträger und da-

mit das Vermögen der jeweiligen Organisa-

tion. Es ist kein Zeichen von gutem Manage-

ment, zwar in die Entwicklung von Struktu-

ren und Prozessen zu investieren, nicht aber 

in die Entwicklung des Personals. Es macht 

keinen Sinn, einerseits um bereits qualifi-

ziertes Personal zu werben und andererseits 

eigenes Personal abzustoßen. Das führt zwar 

zu schnellen Erfolgen, verhindert aber die oft be-

schworene corporate identity. Denn bei dem so 

geworbenen Personal handelt es sich um Lands-

knechte mit der Einstellung „wes Brot ich ess, 

des Lied ich sing“. Erste Unternehmen fangen 

an, in die Aus- und Weiterbildung junger Men-

schen zu investieren mit dem Ziel, ihnen durch 

aufmerksame und sorgfältige Personalentwick-

lung eine unternehmensinterne Karriere zu öff-

nen. Hier stehen Personalgewinnung, Personal-

qualifizierung und Personalerhaltung im Mittel-

punkt der Personalarbeit. Das Personalmanage-

ment wird zum Wertschöpfungszentrum. 

IV. Qualitätsmanagement als umfassende Führungsstrategie 

Qualitätsmanagement ist die Führungsstrategie, 

mit der die richtigen theoretischen Pläne erfolg-

reich in die Praxis umgesetzt werden können. 

Es werden verschiedene Ansätze des Qualitäts-

managements diskutiert (ISO 9000ff, EFQM, 

Speyerer Modell, CAF, Neues Steuerungsmo-

dell, TQM). Betrachtet man diese Ansätze ge-

nauer und beobachtet man ihre Entwicklung 

über eine längere Zeit, zeigt sich, dass alle diese 

Modelle letztlich auf den Ansatz der Arbeits-

gemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung 

e.V. (AWV), realisiert im Bundesverwaltungs-

amt, hinauslaufen. Der AWV-Ansatz beruht auf 

einer sehr einfachen Orientierungsoberfläche, auf 

der aber die wichtigsten Verknüpfungen bereits 

hergestellt sind: In einem ersten Schritt wird 

die gewünschte Qualität definiert. Es folgt 

die Vorbereitung des Personals auf die Er-

füllung dieser Qualität durch Information, 

Kommunikation und Qualifizierung mittels 

Personalentwicklung. Mit dem Personal ge-

meinsam werden sodann die qualitätsorien-

tierten Prozesse mit weitgehender IT-Unter-

stützung eingerichtet. Die Ergebnisse wer-

den durch ein umfassendes Controlling ge-

messen. Dieses umfasst die vier Zielrichtun-
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gen einer Balanced Scorecard – Qualität, 

Wirtschaftlichkeit, Adressatenzufriedenheit, 

Mitarbeiterzufriedenheit. Aus einer Schwach-

stellenanalyse ergeben sich Maßnahmen zur 

Qualitätssteigerung, der Regelkreis wird er-

neut durchlaufen und so entsteht die ständig 

im Wandel begriffene, lernende Verwaltung. 

Im Bundesverwaltungsamt ist das Qualitätsma-

nagement nach dem AWV-Ansatz als operativer 

Weg zur Erreichung der strategischen Behör-

denziele eingerichtet. Es hat sich als Führungs-

strategie, die Personalführung, Prozessoptimie-

rung und Qualitätscontrolling umfasst, bewährt. 

Damit einhergegangen ist ein Kulturwandel, der 

insbesondere durch Leitbilddiskussionen und ein 

verändertes Führungsverhalten angestoßen wird. 

Inzwischen ist das Qualitätsmanagement als sol-

ches aus dem Zentrum der Anstrengungen zu-

rückgetreten, dennoch aber als gelebte Selbst-

verständlichkeit immer gegenwärtige Richtschnur 

und Orientierung. In allen Organisationseinhei-

ten findet der ständige Wandel auf unterschied-

lichem Niveau, z.T. mit verschiedener Intensi-

tät statt. 

1. Zielvereinbarungen und Folgeentschei-

dungen 

Zur noch besseren Durchdringung einer Behör-

de mit dem Qualitätsgedanken werden zwischen 

den Hierarchieebenen von der Behördenleitung 

bis zum einzelnen Mitarbeiter Zielvereinbarun-

gen in regelmäßigen Abständen getroffen. Auch 

zwischen Behörden – Ministerium – nachge-

ordnete Behörde – sollen Ziele vereinbart wer-

den. Die Festlegung konkreter, mit Kennzahlen 

versehener Ziele führt zu größerer Transparenz 

der Verwaltungsleistung und ermöglicht ein um-

fassendes Controlling. Dieses wiederum lässt 

Schwachstellen erkennen, die somit frühestmög-

lich beseitigt werden können. Allerdings besteht 

die Gefahr, dass übergeordnete Stellen weniger 

den Vereinbarungscharakter als vielmehr die zu 

erreichenden Ziele sehen. Damit wird die Ziel-

vereinbarung zur verkappten Weisung mit ver-

besserter Kontrollmöglichkeit. Zielvereinbarung 

bedeutet aber, dass beide Vereinbarungspartner 

eigene Leistungen festlegen zur gemeinsamen 

Zielerreichung. Demnach wird die operative 

Seite sich verpflichten, in einer bestimmten Zeit 

definierte Qualitätsprodukte unter Einsatz fest-

gelegter Ressourcen zu erarbeiten. Die führen-

de Stelle ist dafür verantwortlich, dass die ver-

einbarten Ziele mit den übergeordneten Zielen 

übereinstimmen und dass die vereinbarten Res-

sourcen zur Verfügung gestellt werden. Wer-

den also die konkreten Ziele erreicht, die über-

geordneten Ziele aber verfehlt, liegt das allein 

in der Verantwortlichkeit der führenden Stelle. 

Gleiches gilt, wenn die zugesagten Ressourcen 

nicht zur Verfügung gestellt oder während der 

Laufzeit verringert werden. Die bekannte Auf-

gabenvermehrung mit dem Zusatz „ohne Stel-

len und Personal“ oder „die notwendigen Mittel 

sind zu erwirtschaften“ wird durch die Zielver-

einbarung ausgeschlossen. Vielmehr ist jetzt 

eine Folgeentscheidung notwendig, in welchem 

Umfang die Anforderungen an den Zielerrei-

chungsgrad verändert werden. Letztlich ist eine 

neue Zielvereinbarung erforderlich. Das gilt ins-

besondere, wenn in einem Produkthaushalt die 

erforderlichen Mittel spitz ausgerechnet über-

tragen werden. Weitere wichtige Folge der Ziel-

vereinbarung ist, dass die führende Stelle nach 

Abschluss der Zielvereinbarung nicht mehr in 

das operative Geschäft eingreift, sondern der 

ausführenden Stelle die selbständige Erarbei-

tung der Ziele überlässt. 
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2. Neue Ziele bestimmen Strukturen und 

Prozesse 

Die Ausrichtung auf neue Ziele -Qualität, Wirt-

schaftlichkeit, Adressaten, Mitarbeiter- führt zu 

Überlegungen, wie diese Ziele am günstigsten 

erreicht werden können. Es liegt auf der Hand, 

dass die herkömmlichen, starren, z.T. verkrus-

teten Behördenstrukturen den neuen Ansprü-

chen nicht mehr gerecht werden können. 

2.1 Hierarchie, Stab-Linie, Matrix, 

Projektorganisation, Teams – 

Widersprüche in einer Behörde? 

Aus der Welt Max Webers sind wir in der öf-

fentlichen Verwaltung die Hierarchie mit der Li-

nien- oder Stab-Linien-Organisation gewohnt. 

Für jeden Gesetzesauftrag gibt es demnach eine 

zuständige Stelle. Die Verrichtungsspezialisie-

rung hat vielfach noch zu einer Aufsplitterung 

in Teilzuständigkeiten geführt. Für Außenste-

hende ist das ein undurchdringliches Verwal-

tungsdickicht, in dem Anträge nicht nachvoll-

ziehbar verschwinden und erst nach langer Zeit 

mit manchmal unverständlichen Entscheidungen 

wieder auftauchen. Das ist weder adressatenge-

recht, noch wirtschaftlich, noch Qualität. Das 

flexible Eingehen auf wechselnde Bedürfnisse 

ist ausgeschlossen. Es fragt sich also, welches 

andere Organisationsmodell sich für Behörden 

anbietet, damit sie den heutigen und künftigen 

Qualitätsanforderungen genügen können. Hier 

zeigt sich schnell, dass es wenig sinnvoll und er-

folgversprechend ist, von dem vorhandenen Mo-

dell auf ein vollständig anderes Organisations-

modell zu wechseln. Hierarchien sind nicht 

vollkommen zu beseitigen, wohl aber zu ver-

flachen. Die Linien- oder Stab-Linien-Orga-

nisation ist weiterhin von Vorteil, wenn es 

um die routinemäßige Bewältigung von gleich-

förmigen Massenaufgaben geht. Die Matrix-

Organisation kann sinnvoll sein, um Zustän-

digkeiten und Verantwortung auf operative 

Einheiten zu delegieren und zu dezentralisie-

ren, damit die Aufgaben hier selbständig er-

ledigt werden. In Wirtschaftsunternehmen sind 

sogar Matrix-Organisationen mit drei Schichten 

zu beobachten. Hohe Flexibilität und schnel-

le Reaktionsfähigkeit werden durch die Pro-

jektorganisation erreicht. Sie bietet sich an, 

wenn z.B. ein neues oder einmaliges Produkt zu 

entwickeln ist (Softwareentwicklungen, Organi-

sationsuntersuchungen, Gesetzgebungsvorhaben). 

Aufgaben, die wegen ihres Umfangs oder 

vielfältiger Befähigungsvoraussetzungen nicht 

von einem allein bewältigt werden können, 

werden am erfolgreichsten von einem Team 

bearbeitet. Weitere Modelle oder auch Misch-

formen sind denkbar und praktisch. Keine 

Behörde kann sich mehr auf eine einheitli-

che Organisation festlegen. Je nach Aufgabe 

und Zielsetzung wird sie sich für die eine 

oder andere Form entscheiden. Dabei wider-

sprechen sich die Modelle in keiner Weise. 

Im Gegenteil können sie bei sinnvoller Ver-

wendung und mit gekonnten Verknüpfun-

gen sehr wirkungsvoll und wirtschaftlich in 

Richtung auf die Qualitätsziele nebeneinan-

der eingesetzt werden. Es handelt sich dabei 

um einen ständigen Führungsvorgang mit 

Augenmaß. 

2.2 e-Government als Treiber der Prozess-

optimierung 

Es ist deutlich geworden, dass Aufbau- und Ab-

lauforganisation aus ihrem Schattendasein in-

folge vorgestanzter Tradition nun in den Mit-

telpunkt der Betrachtung gerückt sind. Schlan-

ke Prozesse von der Auftragsannahme bis zur 

qualitativ angemessenen Auftragserfüllung die-
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nen den Zielen der Wirtschaftlichkeit und der 

Adressatenzufriedenheit. Darum ist Energie auf 

eine ständige Prozessoptimierung zu verwen-

den. Diese Energie droht allerdings zu erlahmen, 

wenn sich ein einmal gefundener Prozess in der 

Praxis bewährt. Deshalb ist ein Treiber notwen-

dig. Der ist gefunden in den dynamisch sich ent-

wickelnden Angeboten der IT-Verfahren und 

der Forderung des Bundeskanzlers, bis 2005 alle 

geeigneten Dienstleistungen der Bundesverwal-

tung online anzubieten. Die immer neuen Pro-

duktentwicklungen der Informationstechnik mit 

der Möglichkeit, mehr und mehr Routinetätig-

keiten auf den Computer zu verlagern, zwingen 

geradezu, die Prozesse stets aufs Neue zu über-

prüfen und Optimierungschancen zu nutzen. 

Stillstand heißt hier Rückschritt. Keine Behör-

de kann es sich mehr leisten, auf einem einmal 

erreichten Stand zu verharren. Denn die Fort-

schritte in anderen Behörden, in Wirtschaftsun-

ternehmen und beim Bürger, auf deren Zusam-

menarbeit die Behörde angewiesen ist, sind der-

art dynamisch, dass die „bewegungslose“ Be-

hörde schon nach kurzer Zeit in absolute Isola-

tion geraten würde. Sie wird ein uninteressan-

ter, weil leistungsschwacher Partner und muss 

sich die Frage nach ihrer Existenzberechtigung 

stellen lassen. 

2.3 Organisationsentwicklung und Perso-

nalentwicklung im Prozess 

Die beste Organisationsentwicklung ist zum 

Scheitern verurteilt, wenn die Menschen nicht 

mitgenommen werden. Die Arbeit in neuen, 

möglicherweise wechselnden Strukturen, die 

Delegation von Aufgaben und Verantwortung, 

die Entlastung von Routinetätigkeiten mit Kon-

zentration auf nur von Menschen zu bewälti-

gende Aufgaben, der Umgang mit immer neuer 

Technik am Arbeitsplatz, stellt die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in einer Behörde vor 

sehr viel höhere Anforderungen bei ständiger 

Veränderung. Daraus wird deutlich, dass Orga-

nisationsentwicklung im gleichen Rhythmus wie 

Personalentwicklung betrieben werden muss und 

dieses keineswegs in zwei voneinander getrenn-

ten Maßnahmensträngen. Vielmehr müssen Or-

ganisationsentwickler und Personalentwickler 

Hand in Hand arbeiten. Der Personalentwick-

ler muss die Ziele der Organisationsentwick-

lung zum frühestmöglichen Zeitpunkt ken-

nen, möglicherweise in die Entscheidung ein-

gebunden sein, um das Personal gleichzeitig 

so zu entwickeln, dass es die neuen Prozesse 

beherrscht und in den neuen Strukturen ar-

beiten kann. Im Bundesverwaltungsamt hat es 

sich bewährt, das Personal an der Organisations-

entwicklung von Anfang an zu beteiligen, z.B. 

an der Entwicklung einer Idee, an der Erarbei-

tung des sich anschließenden fachlichen Kon-

zepts und – soweit IT-Verfahren betroffen sind 

– am fachlichen Test. Zwischen Organisations-

entwicklung und Personalentwicklung sind also 

Prozesse einzurichten, die einen gleichmäßigen 

Fortschritt sicherstellen. Verschiedentlich wird 

schon überlegt, ob es nicht günstig ist, Or-

ganisationsentwicklung und Personalentwick-

lung organisatorisch in einer Stelle zusam-

menzufassen, um so die Kommunikation und 

die Vernetzung der Prozesse zu gewährleis-

ten. 

3. Zieldienendes Personalmanagement 

erhält eine neue Dimension 

Wie auch in der Wirtschaft war für die öffentli-

che Verwaltung bis in die achtziger Jahre Per-

sonal kein beachtlicher Faktor. Personal hatte 

man, es wurde verwaltet, und wenn es bei der 

Aufgabenerledigung knirschte, wurde das Prob-

lem schnell durch zusätzliches Personal gelöst. 
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Im öffentlichen Sektor kam hinzu, dass man hier 

Probleme des Arbeitsmarktes durch zusätzliche 

Einstellungen auspendelte. Dabei konnte die 

Qualifikation des Personals schon mal hinten 

anstehen. 

Qualitätsanforderungen, Wettbewerb und neue 

Wirtschaftlichkeit einer modernen Verwaltung 

verbieten einen solchen achtlosen Umgang mit 

dem Personal. Im Gegenteil muss erkannt wer-

den, dass das Personal der Leistungsträger ist 

und diesem Vermögen größte Aufmerksamkeit 

und Zuwendung zu schenken ist. Aus der reinen 

Personalverwaltung wird ein modernes Perso-

nalmanagement, das sich als Wertschöpfungs-

zentrum versteht. Damit erhält das Personal-

management eine vollkommen neue Dimension 

auch und insbesondere für die Behördenleitung. 

Jede strategische Entscheidung muss als we-

sentliche Grundlage den Faktor Personal einbe-

ziehen. Zentrale Fragen sind hier: Welche Res-

sourcen stehen wo und mit welcher Qualifika-

tion zur Verfügung? Bis wann kann Personal in 

der notwendigen Qualifikation entsprechend den 

Anforderungsprofilen gewonnen oder qualifiziert 

werden? Es kommt darauf an, dass jede Mitar-

beiterin an ihrem Arbeitsplatz und jeder Mitar-

beiter an seinem Arbeitsplatz die größtmögliche 

Wertschöpfung in die Prozesskette einbringt. 

Nischen für träge Routinearbeit passen nicht in 

das Qualitätsmanagement und verschwinden zu-

nehmend. Nur so gelingt es, dass trotz knapper 

Personalbesetzung beste Leistungen erbracht 

werden. Andererseits ist klar, dass Personal 

nicht mehr nur als Kostenfaktor und damit 

als die größte Spardose betrachtet werden 

darf. Der rigorose Personalabbau mit Rasen-

mäher hat notgedrungen Qualitätseinbußen 

zur Folge. 

3.1 Strategische Ziele des Personal- 

managements 

Der Personalmanager, nunmehr aktiv beteiligt 

und eingebunden in die strategischen Entschei-

dungen der Behördenleitung, hat die Aufgabe, 

für den Sektor Personal Strategien zu entwickeln 

und zu realisieren, durch die er die Behörden-

ziele bestmöglich unterstützen kann. Grundsätz-

lich und langfristig wird er seine Strategie so 

anlegen, dass einerseits Teile des Personalkör-

pers über eine große Verwendungsbreite auf 

hohem Niveau verfügen und damit sehr flexibel 

auf wechselnde Anforderungen reagieren kön-

nen. Andererseits wird er dafür sorgen, dass qua-

lifizierte Spezialisten für besondere Aufgaben zur 

Verfügung stehen, die in der Lage sind, hoch-

wertige Produkte selbst herzustellen oder ex-

terne Produkte zuverlässig zu beurteilen. 

3.1.1 Personalwirtschaft 

Das Feld des Personalstrategen ist daher vor al-

lem die Personalwirtschaft. Hier werden die 

grundlegenden Entscheidungen zur Steuerung 

der Ressource Personal getroffen. Weitsichtige 

Planungen sind hier die Aufgabe. Sie umfassen 

den Personalbedarf, Personalzu- und -abgänge, 

aus den Anforderungsprofilen abgeleitete Qua-

lifikationsprofile mit entsprechender Steuerung 

der Personalgewinnung und der Aus- und Wei-

terbildung. Die enge und ständige Kommunika-

tion mit dem Stellenplan und der Stellenbewirt-

schaftung bis hin zur Stellenbesetzung ist zwin-

gende Voraussetzung für eine erfolgreiche Per-

sonalwirtschaft. Es wird auch zu prüfen sein, 

wie weit die Ansätze zu einer Personalmengen-

steuerung ausgedehnt werden sollten. Der star-

re Stellenplan, der die Wertigkeit von Plan-

stellen und Stellen abstrakt nach Kegel zu-
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teilt, dient der Verfestigung der Hierarchie, 

nicht aber einer an den tatsächlichen Erfor-

dernissen gemessenen, wendigen Personal-

wirtschaft. Natürlich muss die Lösung vom ver-

bindlichen Stellenplan behutsam durchgeführt 

werden. Es besteht nämlich durchaus die Ge-

fahr, dass Personalführer, Personalräte und das 

Personal selbst die vermeintliche Freiheit nut-

zen, um lang gehegte Beförderungs- oder Hö-

hergruppierungswünsche zu erfüllen. Allerdings 

bleiben die verfügbaren Personalmittel unverän-

dert. So wird die Kompensation höherwertiger 

Stellen durch geringer bewertete Stellen schnell 

zu einer fatalen Personalverknappung führen. 

Dadurch wird die Behörde entweder handlungs-

unfähig, oder aber ihr Ruf nach mehr Personal 

ist unglaubwürdig. Hier ist die Personalwirt-

schaft gefordert. Sie muss dafür sorgen, dass 

im Rahmen der verfügbaren Finanzen möglichst 

viel Personal den jeweiligen Anforderungspro-

filen entsprechend in der produzierenden Ebene 

eingesetzt wird und nur wenige durch die Über-

tragung von notwendigen Führungsaufgaben 

der Produktion entzogen werden. Parallel zur 

Personalmengensteuerung sollte ein flexibles 

Besoldungs- und Vergütungssystem entwi-

ckelt werden. Damit könnten hervorragende 

fachliche Leistungen besser bezahlt werden 

als durchschnittliche Führungsleistungen. 

Die kräfteraubenden Diskussionen um Beförde-

rungen/Höhergruppierungen könnten so auf ein 

angemessenes Maß zurückgeführt werden. 

3.1.2 Personalplanung 

Operativ werden die Entscheidungen der Perso-

nalwirtschaft durch konkrete Personalmaßnah-

men realisiert. Bei der Personalplanung geht es 

darum, welche Person im Einzelfall kurz-, mit-

tel- oder langfristig einen vakanten oder vakant 

werdenden Dienstposten einnehmen soll. Bei 

größeren Personalumschichtungen im Sinne der 

Personalwirtschaft wird es nicht tunlich sein, 

eine Personalmenge ohne Rücksicht auf vorhan-

dene Leistungsbefähigung und Leistungsbereit-

schaft von einer Organisationseinheit zur ande-

ren zu verlagern. Vielmehr werden im Einzelfall 

mehrere Personalbewegungen (Personalketten) 

notwendig sein, um zu einer optimalen Dienst-

postenbesetzung im Einzelfall zu kommen. 

Aufgabe der Personalplanung ist es also, eine 

möglichst hohe Kongruenz zwischen dem An-

forderungsprofil eines Dienstpostens und dem 

Qualifikationsprofil des auszuwählenden Dienst-

posteninhabers sicherzustellen. Dabei geht es 

nicht, wie so oft zu beobachten, um die Stel-

lenbesetzung von der Hand in den Mund. Viele 

Vakanzen sind sehr frühzeitig erkennbar, so 

dass eine weit vorausschauende Personalplanung 

möglich ist. Natürlich wird es auch hier notwen-

dig sein, dass der Personalplaner so früh wie 

möglich die Entscheidungen der Personalwirt-

schaft kennt, um die Umsetzung im Einzelfall 

zeitgerecht einleiten zu können. Der gute Per-

sonalplaner wird in genauer Kenntnis der An-

forderungsprofile und der Qualifikationsprofile 

ständig verschiedene Besetzungsalternativen vor-

halten, um schnell und flexibel agieren und rea-

gieren zu können. Mit jeder Veränderung än-

dern sich die verfügbaren Möglichkeiten und 

erfordern neue Planungen. 

3.1.3 Personalentwicklung 

Nicht zu verwechseln mit der Personalplanung 

– aber eng mit ihr verbunden – ist die Personal-

entwicklung. Geht es bei der Personalplanung 

um die Stellenbesetzungsplanung, so geht es 

bei der Personalentwicklung darum, Personal in 

Richtung auf die Organisationsziele zu qualifi-

zieren und damit die Voraussetzungen für eine 
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optimale Stellenbesetzung zu schaffen. Dem-

entsprechend muss der Personalentwickler sich 

sehr intensiv mit den ihm anvertrauten Men-

schen beschäftigen, ihre individuellen Potenzia-

le erkennen und sie durch gezielte Maßnahmen 

der Personalentwicklung fördern. Im Rahmen 

des Qualitätsmanagements ist Personalentwick-

lung nicht Karriereplanung mit dem Ziel, dass 

jeder eine möglichst hohe Position erreicht. Per-

sonalentwicklung heißt vielmehr fachliche Qua-

lifizierung, damit die gesteckten Ziele – Quali-

tätsprodukte, zufriedene Adressaten – erreicht 

werden. So kann gute Personalentwicklung den 

scheinbaren Konflikt zwischen Organisations-

zielen und persönlichen Zielen der Mitarbeiter 

auflösen. 

Vielfach wird nämlich das Leistungsvermögen 

von Mitarbeitern deutlich unterschätzt, was zu 

Bevormundung bis hin zur Entmündigung durch 

ein Übermaß von Weisungen, Regulierungen und 

Kontrollen führt. Der gute Personalentwickler 

erkennt durch ständige Beobachtung und inten-

sive Mitarbeitergespräche Stärken, Schwächen, 

Interessen und individuelle Veranlagungen sei-

ner Mitarbeiter. Durch kleine und große Maß-

nahmen der Personalentwicklung erreicht er, dass 

der Mitarbeiter seinen Fähigkeiten entsprechend 

möglichst selbständig seine Aufgaben erfüllt. Da-

mit schöpft er einerseits die Leistungskraft im 

Sinne der Behörde aus, andererseits schafft er 

für den Mitarbeiter Entfaltungsmöglichkeiten 

und Erfolgserlebnisse und letztlich Zufrieden-

heit. In dem einen oder anderen Fall wird eine 

Leistungssteigerung erreicht, die die Übertra-

gung höherwertiger Tätigkeiten und bei Bewäh-

rung eine Beförderung oder Höhergruppierung 

zur Folge hat. 

Der Personalentwickler arbeitet nicht allein, son-

dern in enger Abstimmung mit dem Organisati-

onsentwickler und dem Personalplaner. Mit dem 

Organisationsentwickler gleicht er künftige An-

forderungsprofile mit den Qualifikationsprofi-

len der Mitarbeiter ab; den Personalplaner un-

terstützt und berät er bei der optimalen Stellen-

besetzung. 

Personalentwicklung beginnt mit der Personal-

auswahl im Rahmen der Personalgewinnung und 

endet mit dem Ausscheiden des Mitarbeiters. 

Die Instrumente der Personalentwicklung be-

dürfen hier keiner besonderen Darstellung, weil 

sie genügend bekannt sein dürften. Besondere 

Erwähnung verdient allerdings die Beurteilung. 

Sie dient in der Regel zur Vorbereitung von 

Beförderungen der Beamten. Dabei liegt das 

Schwergewicht auf der rückwärtsgerichteten 

Leistungsbeurteilung, nach der sich überwie-

gend auch die Endnote der Beurteilung richtet. 

Richtig verstanden ist die Beförderung aller-

dings zukunftsorientiert und kein Danke für 

zurückliegende Leistungen. Insgesamt sollte 

die Beurteilung und speziell die Potenzialbeur-

teilung mindestens in gleichem Maße der Perso-

nalentwicklung dienen und eine Grundlage für 

Personalentwicklungsmaßnahmen sein. Sie soll-

te folgerichtig unter dem Gesichtspunkt der Per-

sonalentwicklung auch für Arbeitnehmer als Re-

gel eingeführt werden. Schließlich ist zu über-

legen, ob Leistungsbeurteilung und Potenzial-

beurteilung wegen ihrer unterschiedlichen Aus-

sagen und Zielrichtungen sachlich und zeitlich 

voneinander getrennt werden. 

3.1.4 Personalverwaltung 

Für die Personalverwaltung bleibt die hand-

werkliche Personalarbeit, also: organisatorische 

Vorbereitung und Durchführung von Ausschrei-

bungen und Auswahlverfahren, Terminüberwa-

chung, z.B. Dienstjubiläum, Vorbereitung und 
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Durchführung von Beförderungsterminen und 

Fertigung der Ernennungsurkunden, organisa-

torische Begleitung von Beurteilungsverfahren, 

allgemeiner Schriftverkehr mit Beschäftigten 

und anderen Behörden. Dieser Teil der Perso-

nalarbeit, der eher der bisherigen Tradition ent-

spricht, bildet die solide Basis des Personalma-

nagements. Auch hier ist die enge Zusammenar-

beit und Kommunikation mit den anderen Be-

reichen des Personalmanagements unabdingba-

re Voraussetzung für eine wirkungsvolle Aufga-

benerfüllung. Insgesamt zeigt sich, dass inner-

halb des Personalmanagements Prozesse so zu 

gestalten sind, dass eine in sich schlüssige und 

bündige Personalführung über alle Bereiche hin-

weg möglich wird und für die Beratungs- und 

Führungsarbeit des Personalmanagers die not-

wendige Transparenz gegeben ist. 

3.1.5 Zuständigkeiten 

Offen geblieben ist bisher die Frage, welche Stel-

len für die verschiedenen Teilbereiche des Per-

sonalmanagements zuständig sein soll. Für die 

bisherige Art der Personalverwaltung ist ein 

zentrales Personalreferat, das sich meist im Ne-

bel der vertraulichen Personaldaten verborgen 

hat, ausreichend. Ein modernes Personalmanage-

ment fordert neue Zuständigkeitsentscheidun-

gen: Personalführungskompetenzen müssen dort 

wahrgenommen werden, wo sie den bestmögli-

chen Erfolg garantieren. 

Demnach bedarf es eines zentralen Personal-

managers, der in die Entscheidungsvorgänge 

der Behördenleitung proaktiv einbezogen ist und 

umgekehrt der Behördenleitung gegenüber die 

Ergebnisse des Personalmanagements vertreten 

muss. Folgerichtig gehört in seine unmittelbare 

Zuständigkeit das Gebiet der Personalwirtschaft, 

weil er über sie die strategischen Ziele der Be-

hörde in eine Personalstrategie umsetzen kann. 

Die operativen Bereiche des Personalmanage-

ments steuert er über intensive Information und 

Kommunikation und durch situationsbezogene 

Zielvereinbarungen. Die Personalplanung ist 

teils zentral, teils dezentral angesiedelt. Ab-

teilungsübergreifende Maßnahmen müssen zen-

tral aus der Gesamtübersicht der Behörde gelenkt 

werden. Demgegenüber können abteilungsinter-

ne Maßnahmen der Personalplanung auf die Lei-

tungen der Abteilungen delegiert werden. Aller-

dings ist eine enge Abstimmung zwischen Zent-

rale und Abteilung notwendig, damit keine ge-

genseitige Blockierung entsteht und die Perso-

nalführung aus Sicht der Betroffenen aus einem 

Guss erscheint. 

Der Personalentwickler ist die operative Füh-

rungskraft vor Ort. Sie allein sieht Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in alltäglichen Arbeitssi-

tuationen. Sie sieht Arbeitsergebnisse, sie kann 

persönliche Schwächen und Stärken mit Ent-

wicklungspotenzial erkennen. Sie allein ist des-

halb auch in der Lage, das zielorientierte, aber 

auch einfühlsame und situationsgerechte Mitar-

beitergespräch zu führen und letztlich die aus-

sagekräftige Beurteilung zu fertigen. Die Zent-

rale kann hier nur Servicefunktionen anbieten, 

z.B. Beratung zu Anforderungsprofilen, zu Fra-

gen der Vergütungsordnung, zu Maßnahmen 

der Fort- und Weiterbildung. Die Aufgaben der 

Personalverwaltung werden wiederum am wirt-

schaftlichsten und wirkungsvollsten in einer 

zentralen Servicestelle wahrgenommen. 

Es liegt auf der Hand, dass eine solche Kompe-

tenzverteilung nicht einfach durch eine Organi-

sationsverfügung realisiert werden kann. Viel-

mehr müssen alle in der Weise am Personalma-

nagement Beteiligten sorgfältig auf ihre beson-

ders schwierige und verantwortungsvolle Auf-
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gabe vorbereitet werden. Insbesondere den de-

zentralen Verantwortungsträgern ist zu vermit-

teln, dass Personalarbeit auf allen Ebenen an 

erster Stelle den Behördenzielen dient und nicht 

dem Abteilungsegoismus. Die gemeinsame An-

strengung zur Erfüllung der Behördenziele wirkt 

sich nämlich letztlich wieder positiv auf Bestand 

und Leistungsfähigkeit der Abteilungen aus. 

4. Zum umfassenden Qualitätsmanagement 

gehört ein umfassendes Controlling 

Es ist deutlich geworden, dass das Qualitätsma-

nagement im Großen wie im Kleinen und in allen 

Bereichen von der Zielorientierung beherrscht 

wird. Alle Entscheidungen und Maßnahmen 

richten sich an Zielen aus, jedes Ziel dient über-

geordneten Zielen. Die Ziele sind allerdings kein 

Selbstzweck, sondern müssen erreichbar sein 

und auch erreicht werden. Dazu ist es notwen-

dig, die Ziele so zu definieren, dass sie mit 

Messgrößen versehen werden können, anhand 

derer der jeweilige Zielerreichungsgrad festzu-

stellen ist. Das Messinstrument ist das Control-

ling. Das Controlling wiederum muss so einge-

richtet werden, dass alle Aufgabenbereiche mit 

ihren Zielen davon erfasst werden. Es muss also 

genauso umfassend sein, wie das gesamte Qua-

litätsmanagement. Es sollte in der Lage sein, 

Auskunft über Quantitäts- wie Qualitätsmerk-

male zu liefern. 

4.1 Kosten- und Leistungsrechnung 

Das zentrale Instrument des Controlling ist die 

Kosten- und Leistungsrechnung, weil sie bereits 

viele Forderungen an das Controlling erfüllen 

kann. Die Kostenrechnung gibt zunächst wert-

frei Auskunft darüber, welche Kosten ein Pro-

dukt verursacht. Die Leistungsrechnung mit 

ihren Zielen und Kennzahlen sagt etwas über 

Quantität und Qualität der Produkte. In der 

Kombination von Kostenrechnung und Leis-

tungsrechnung sind Prognosen möglich, welche 

Auswirkungen eine Verstärkung oder Vermin-

derung des Ressourceneinsatzes (-Kostenver-

ursacher) für ein Produkt auf die Produktquali-

tät hat. Verbunden mit der Kosten- und Leis-

tungsrechnung sind das Prozesscontrolling und 

das Personalcontrolling. Ersteres zeichnet den 

Erfolg der Organisationsentwicklung (Prozess-

kosten, Prozessqualität) auf, letzteres gibt den 

Leistungsstand des Personalmanagements wie-

der. 

Da die öffentliche Verwaltung kein produ-

zierender Wirtschaftsbetrieb ist, gilt die Vor-

gabe, dass eine Kosten- und Leistungsrech-

nung nur in geeigneten Bereichen der Ver-

waltung eingeführt werden soll. In der Er-

kenntnis, dass die Kosten- und Leistungs-

rechnung zu einer nie da gewesenen Trans-

parenz der Leistungen in der Verwaltung 

führt, fällt vielfach die Entscheidung leicht, 

dass die Kosten- und Leistungsrechnung für 

den eigenen Bereich aus den verschiedens-

ten Gründen nicht geeignet ist. Ohne genaue 

Prüfung erscheint eine solche Entscheidung 

allerdings voreilig. Deshalb hat das Bundes-

verwaltungsamt die Kosten- und Leistungsrech-

nung zunächst flächendeckend eingeführt. Erst 

aus dieser praktischen Erfahrung, mit z.T. nicht 

vorhergesehenen Ergebnissen, folgt die Erkennt-

nis, dass tatsächlich in manchen Bereichen die-

ses Instrument nicht geeignet ist, weil der Er-

folg in keinem Verhältnis zum Aufwand steht. 

In anderen Bereichen zeigt sich, dass die Kos-

ten- und Leistungsrechnung gegen alle Erwar-

tungen durchaus ein geeignetes Controllingin-

strument ist. 
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4.2 Mitarbeiter- und Adressatenzufrieden-

heit? 

Die Kosten- und Leistungsrechnung deckt dem-

nach die Messung zu den übergeordneten Zie-

len „Qualität“ und „Wirtschaftlichkeit“ ab. Sie 

kann aber nichts zu den ebenso wichtigen Zie-

len der „Mitarbeiterzufriedenheit“ und der „Ad-

ressatenzufriedenheit“ aussagen. Hier müssen 

andere Controllinginstrumente, gut vorbereitet, 

gut organisiert und nachbereitet eingesetzt wer-

den. In Frage kommen z.B. Mitarbeiterbefra-

gungen, Krankenstand, Adressatenbefragungen, 

Postauswertung, Nachfrage der Leistungen und 

Ähnliches. Bevor eine Mess- oder Überwa-

chungsmethode ausgewählt wird, muss klar sein, 

was genau damit gemessen oder nachgewiesen 

werden soll. Danach ist kritisch zu prüfen, ob 

die gewählte Methode geeignet ist, den Zieler-

reichungsgrad tatsächlich möglichst neutral 

(= wertfrei) zu messen. Insbesondere Befragun-

gen sollten für den Befragten in der Ziel- und 

Zweckrichtung transparent sein, die Bearbeitung 

muss einfach und wenig zeitaufwändig sein, Er-

gebnisse müssen bekannt gegeben werden. Be-

fragungen sollten auch nicht zu häufig einge-

setzt werden, weil sonst die Gefahr mangelnder 

Beteiligung mit der Folge geringer Repräsen-

tanz besteht. 

5. Die öffentliche Verwaltung im Lernpro-

zess 

Diese umfangreiche und genaue Erfassung aller 

Daten zum Verwaltungshandeln ermöglicht 

transparente und zuverlässige Aussagen zum 

Leistungsstand und Zielerreichungsgrad der 

Verwaltung. Es handelt sich allerdings zunächst 

nur um die Aufnahme des Istzustandes. Das 

muss allen Nutzern immer wieder klar sein, denn 

zu leicht unterliegt man der Versuchung vorei-

liger Wertungen und Schlussfolgerungen. Soll 

das Controlling zu einem Mehrwert führen, 

so ist auf der Grundlage der erhobenen Da-

ten systematisch eine Schwachstellenanalyse 

zu erarbeiten. Erst hieraus können Vorschlä-

ge für Verbesserungsmaßnahmen entwickelt 

werden. 

5.1 Steuerung und Weiterentwicklung aus 

den Controllingergebnissen 

In der Diskussion um das Qualitätsmanagement 

wurde immer wieder vorgetragen, dass ein sol-

ches System mit viel Aufwand eingeführt wird, 

dann aber wieder erstirbt, wenn es nicht durch 

äußere Impulse, nämlich Audits und Qualitäts-

manager, regelmäßig neu belebt wird. Im Bun-

desverwaltungsamt haben wir auf solche zu-

sätzlichen Funktionen und Organisationen ver-

zichtet, weil wir im Controlling den Motor für 

die Weiterentwicklung des Qualitätsmanage-

ments erkannt haben. Die Auswertung der Con-

trollingergebnisse vermittelt nämlich Erkennt-

nisse darüber, warum Ziele nicht erreicht wer-

den. Ursachen können sein, dass die Ziele selbst 

nicht richtig definiert wurden, dass das Perso-

nalmanagement unzulänglich war oder dass Or-

ganisationsentwicklung und Prozessoptimierung 

den Erwartungen aus bestimmten Gründen nicht 

entsprechen. Nun wird es möglich, steuernde 

Entscheidungen zu treffen, erkannte Fehler wer-

den künftig vermieden, neue, bessere Wege 

werden gesehen. Dieser Entscheidungsvorgang 

findet nicht in festgelegten Intervallen statt. 

Vielmehr ist das Controlling ein ständig beglei-

tender Vorgang, der jederzeit die Frage beant-

wortet, ob die Verwaltung sich im Zielkorridor 

bewegt oder diesen bereits verlassen hat. Damit 

sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt steuernde 

Korrekturentscheidungen möglich. In der Folge 

wird das Controlling Auskunft darüber geben, 
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wie die Entscheidungen und Maßnahmen ge-

wirkt haben. So gibt das Controlling jederzeit 

einen Zustandsbericht mit Bewertung und damit 

Grundlage und Antrieb für Verbesserungsent-

scheidungen. Letztlich entsteht aus dem Regel-

kreis von der Zieldefinition bis zum Controlling 

und zur erneuten Zieldefinition die lernende 

Verwaltung. Hier gehört denn auch das Bench-

marking zum Lernen aus der best practice hin. 

Ein so umfassend angelegtes Controlling dürfte 

den Anforderungen der Selbstbewertung nach 

dem EFQM oder nach CAF genügen – aller-

dings wohl mit geringerem Aufwand. 

5.2 Informations- und Wissensmanagement 

Qualitätsmanagement als flexible und dynami-

sche Führungsstrategie einer lernenden Verwal-

tung ist nicht denkbar ohne ein konsequentes 

Informations- und Wissensmanagement. Korres-

pondierend zum Controlling und dieses unter-

stützend begleitet das Informations- und Wis-

sensmanagement das Qualitätsmanagement in 

allen seinen Schritten. Es filtert aus der allum-

fassenden Nachfrage die für eine Aufgabener-

füllung erforderliche Nachfrage heraus. Ebenso 

analysiert es das Gesamtangebot an Informatio-

nen und bietet letztlich ein möglichst die fachli-

che Nachfrage deckendes Informationsangebot. 

Da veränderte Aufgaben und Ziele die Nach-

frage verändern, fordern sie auch ein entspre-

chend verändertes Informationsangebot. So ist 

das Informations- und Wissensmanagement stän-

dig gefordert, die wechselnden Nachfragen und 

Angebote aufeinander abzustimmen. Eine wei-

tere Aufgabe des Informations- und Wissens-

managements ist es, eine wertsteigernde Infor-

mationskette von den Informationsquellen (Köpfe 

der Mitarbeiter, Gesetze, Urteile, Kommentare, 

Fachliteratur, IT-Anwendungen, Akten) über 

Informationsangebote bis zur Nachfrage der 

internen und externen Nutzer so zu organisie-

ren, dass der Nutzer auf kurzem Weg die für ihn 

speziell wichtigen Informationen erhält. Schließ-

lich muss es einen Kulturwandel bewirken: Wis-

sen wird zur Bringschuld, deren Erfüllung sich 

lohnt. 

Im Bundesverwaltungsamt ist im Rahmen der 

e-Strategie ein Informations- und Wissensma-

nagement entwickelt und realisiert worden, das 

IT-gestützt alle Voraussetzungen erfüllt, um die 

Qualität der Arbeit auf allen Ebenen und in al-

len Arbeitsbereichen zu verbessern. Es ist damit 

ein zentraler Baustein im Qualitätsmanagement. 

6. Von Führungskräften und Karrieren 

Qualitätsmanagement als umfassende Führungs-

strategie mit seinen Verknüpfungen und Hebel-

wirkungen rückt die Ansprüche an die Füh-

rungskräfte in ein neues Licht. Bisher muss 

die Führungskraft bester Sachkenner und 

Sachbearbeiter sein. Das ist folgerichtig, 

wenn das Verwaltungshandeln sich allein an 

Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit aus-

richtet. Unter diesem Vorzeichen ist die fach-

liche Anleitung und Kontrolle von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern die Hauptaufga-

be der Führungskräfte, die dementsprechend 

auch eher als „Vorgesetzte“ bezeichnet wer-

den. Verstärkt wird diese Richtung noch da-

durch, dass die jeweils höheren Vorgesetzten 

sich ihre Informationen nicht da holen, wo sie 

sind, nämlich beim zuständigen Sachbearbeiter. 

Sie erwarten vielmehr, dass der in der Hierar-

chie ihm unmittelbar Unterstellte alle fachlichen 

Auskünfte bis ins Detail geben kann. Wer das 

nicht kann, ist für seine Vorgesetztenaufgabe 

nicht geeignet. Schon bei der Personalauswahl 

für den höheren Dienst wird deshalb vor allem 

Wert auf die fachliche Qualifikation gelegt. Ob-
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wohl alle Nachweise in Form von Urkunden 

und Zeugnissen vorliegen, gestaltet sich das 

Einstellungsverfahren vielfach als weiteres Fach-

examen. Die Teilnahme an einem Führungs-

kräftelehrgang ist erst zu einem verhältnismä-

ßig späten Zeitpunkt vorgesehen, nämlich zur 

Vorbereitung auf die Funktion eines Referats-

leiters in Ministerien oder eines Gruppen- oder 

Abteilungsleiters im nachgeordneten Bereich. 

Bis dahin sind die Persönlichkeiten aber so ge-

festigt, dass eine wirkungsvolle Ausprägung von 

sozialer und persönlicher Kompetenz zumin-

dest zweifelhaft erscheint. 

Für ein erfolgreiches Qualitätsmanagement muss 

schon das Auswahlverfahren bei der Personal-

gewinnung umgestaltet werden. Denkbar ist, 

dass aus der Zahl der Bewerber drei Gruppen 

gebildet werden. Eine Gruppe besteht aus po-

tenziellen Führungskräften. Bei ihnen hat das 

Auswahlverfahren ergeben, dass sie neben der 

nachgewiesenen fachlichen Kompetenz eine aus-

geprägte Anlage zur Entwicklung von metho-

discher, sozialer und persönlicher Kompetenz 

haben. Ihr Werdegang wird gesteuert durch Ver-

wendung in verschiedenen Fachaufgaben, insbe-

sondere aber in Querschnittsaufgaben. So ler-

nen sie frühzeitig die Funktionsweisen, Hebel-

wirkungen und steuernden Maßnahmen in einer 

Behörde kennen und beherrschen. Begleitend 

wird in Führungsseminaren und Förderkreisen 

die methodische, soziale und persönliche Kom-

petenz von Anfang an weiterentwickelt. Früh-

zeitig sollten sie im nachgeordneten Bereich 

mit Führungs- und Entscheidungsbefugnissen 

betraut werden, um einerseits Führung im Qua-

litätsmanagement zu lernen und um anderer-

seits in ihrem Führungspotenzial erkennbar zu 

werden. Höhere und hohe Führungspositionen 

werden aus dieser Gruppe gegebenenfalls in ei-

nem Assessmentcenter ausgewählt. 

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich um Spe-

zialisten für besondere Fachaufgaben. Für sie 

ist vor allem die hohe fachliche Kompetenz aus-

schlaggebend. Sie werden ausschließlich in ih-

rem Fachgebiet eingesetzt und in qualitativ hoch-

wertigen Veranstaltungen weiterentwickelt. Es 

ist nicht beabsichtigt, sie mit Führungsaufgaben 

zu betrauen, es muss aber die Möglichkeit ge-

schaffen werden, dass sie ihrer hohen Kompe-

tenz entsprechend eingestuft werden, d.h. ge-

gebenenfalls eine der hohen Führungskraft ver-

gleichbare Besoldung erhalten. 

Die dritte und wahrscheinlich größte Gruppe 

besteht aus qualifizierten Bewerbern, bei de-

nen aber weder die Anlage zur hervorgeho-

benen Führungskraft noch zum Spezialisten 

erkennbar ist. Sie werden die tragende Schicht 

der fachlichen Arbeit als Referenten im Minis-

terium oder Leiter eines Fachreferats im nachge-

ordneten Bereich sein. Dementsprechend werden 

sie soweit möglich und nötig fachlich, metho-

disch, sozial und persönlich so weiterentwickelt, 

dass sie die Wirkungsweise des Qualitätsmanage-

ments verstehen und in ihren Zuständigkeitsbe-

reichen mit den Instrumenten der operativen Per-

sonalführung, der IT-Anwendung, des Mittelein-

satzes und des Controllings umgehen können. 

Wegen dieser wichtigen Weichenstellung schon 

zu Beginn der beruflichen Entwicklung muss 

das Auswahlverfahren valide und reliabel sein. 

Dennoch darf die Zuordnung zu einer der 

Gruppen nicht endgültig sein. Spätere Leis-

tungs- und Persönlichkeitsentwicklungen kön-

nen zu der Erkenntnis führen, dass der Spezia-

list über Führungsqualitäten verfügt, dass die 

potenzielle Führungskraft doch eher zu der drit-

ten Gruppe gehört oder dass ein Angehöriger 

der dritten Gruppe Führungs- oder Spezialisten-

fähigkeiten entwickelt. Im Einzelfall ist also das 
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individuelle Personalentwicklungskonzept um-

zustellen. Wichtig erscheint, dass die Betroffe-

nen von Anfang an wissen, wo sie stehen und 

in welche der drei Richtungen ihr Weg sie vo-

raussichtlich führen wird. Nur so wird dem Ein-

zelnen die Chance eröffnet, für sich zu entschei-

den, ob er einverstanden ist oder ob er andere 

Wege gehen will. 

V. Von der Behörde zur Agency 

Mit den Anforderungen an Führungskräfte als 

Qualitätsmanager schließt sich der Kreis des 

Qualitätsmanagements. Es bedarf noch großer 

Anstrengungen und vieler kreativer Ideen mit 

Innovationsbereitschaft und Umsetzungskompe-

tenz in den Behörden, um das Gesicht der Bun-

desverwaltung im Sinne des Qualitätsmanage-

ments als Baustein zum aktivierenden Staat zu 

prägen. 

Die Überlegungen zu einer modernen Verwal-

tung in einer modernen Gesellschaft gehen aber 

weiter. In der Diskussion ist die Behörde als 

Agency. Es geht dabei um die Erfüllung von 

Aufgaben im Grenzbereich zwischen staatli-

cher Wahrnehmung und Erledigung im pri-

vaten Bereich. Schlagworte sind Privatisie-

rung, Outsourcing, Gewährleistung, Public-

Private-Partnership, verwaltungseigene Be-

triebe, beliehene Unternehmer, Reduzierung 

der staatlichen Tätigkeiten auf die Kernbe-

reiche. Bei allen Überlegungen dazu darf der 

Treiber nicht der öffentliche Haushalt sein. 

Vielmehr ist abzuwägen, von wem die Auf-

gaben am ehesten adressatengerecht, wirt-

schaftlich und vor allem in der gebotenen 

Qualität bewältigt werden können. 

Folglich handelt es sich hier um Entscheidun-

gen, die mit besonderer Sorgfalt und Weitsicht 

zu treffen sind. Dies insbesondere auch deshalb, 

weil sie z.T. unumkehrbar oder nur mit großem 

Aufwand rückholbar sind, sofern die angestreb-

ten Ziele nicht erreicht werden. Das gilt umso 

mehr, wenn die Behörden durch die Einführung 

des Qualitätsmanagements mit betriebswirtschaft-

lichen Instrumenten unternehmerisch geführt 

werden. Eine lernfähige, flexible Verwaltung 

wird Aufgaben nicht weniger wirtschaftlich, mög-

licherweise aber mit größerer fachlicher Kompe-

tenz erfüllen können, als ein privates Wirtschafts-

unternehmen. Die Behörde als Agency könn-

te durch neue Strukturen und Handlungs-

formen den Grenzbereich zwischen öffentli-

cher Verwaltung, privatem Sektor und drit-

tem Sektor transparenter und wirkungsvol-

ler gestalten. Gerade beim Zusammentreffen 

von gewinnbringenden Leistungen und Da-

seinsvorsorge kann sie das Sozialstaatsprin-

zip am sichersten gewährleisten. Dabei kann 

es durchaus günstig sein, Teilbereiche auszu-

lagern, z.B. den Betrieb von Rechenzentren, die 

Entwicklung von Software, Boten- und Pfor-

tendienste, Druckerei und Fahrdienst. Dadurch 

wird die Behörde von vielen personellen und 

technischen Problemen befreit. Ebenso kann ei-

ne Public-Private-Partnership von Vorteil sein, 

indem die jeweils überlegene fachliche Kompe-

tenz bei Behörde und Privatem zu einer erfolg-

reichen Symbiose zusammengeführt wird. Da 

die öffentliche Verwaltung aber weiterhin für 

das Gelingen der staatlichen und entspre-

chend staatsnahen Aufgaben verantwortlich 

ist, muss sie in jedem Fall die führende und 

leitende Rolle behalten. Andererseits müs-
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sen die Behörden die Bewegungsfreiheit be-

kommen, sich so weit wie möglich und nötig 

unternehmerisch zu organisieren und zu wirt-

schaften, damit bei allem Wettbewerb gera-

de in Grenzbereichen eine Verflechtung von 

staatlichem und privatem Handeln zum Woh-

le des Ganzen erreicht werden kann. Die Auf-

hebung der Trennung von Staat einerseits und 

Bürgern und Privatunternehmen andererseits 

wird dann auch zu mehr Vertrauen und Aner-

kennung für die öffentliche Verwaltung in der 

öffentlichen Meinung führen. 


